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KUNDMACHUNG 
 
 

Gemäß §§ 2, 3, 21 und 24 des Kärntner Straßengesetz 2017 – K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, 
zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 44 /2023, wird kundgemacht, dass die Gemeinde Ruden 
die Durchführung der Vermessungsurkunde der Buchleitner & Kirchner ZT GmbH, 
Koschatstraße 7, 9020 Klagenfurt vom 07.05.2024 GZ 1723/24 beabsichtig: 

 
§ 1  

Zuschreibung öffentliches Gut 
 

Die, in dieser Kundmachung als wesentlicher Bestandteil angeschlossene 
Vermessungsurkunde zur Teilung nach §15 LiegTeilG als 
 

 Trennstück 2 aus der Parzelle 324, KG 76338, im Ausmaß von 326m²  
 

bezeichneten Teilfläche. 
 

§ 2  
Einsichtnahme 

 
Der Lageplan im M 1:500 liegt während der Kundmachungsfrist zu den Amtsstunden im 
Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
§3 

Frist für Einwendungen 
 
Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, 
innerhalb der Kundmachungsfrist, das ist  
 

vom 07. August bis 7. September 2024 
 
begründete Einwendungen schriftlich beim Gemeindeamt einzubringen. 
 

Der Bürgermeister: 
Rudolf Skorjanz 

 
 
 
 
 
 

Angeschlagen am: 07.08.2024 
Abgenommen am: 07.09.2024 
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